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AKTUELLE ORGANE 
  
  
Aufsichtsrat  Dr. Mathias Bauer, Vorsitzender (seit 20.03.2015; Mitglied seit 29.11.2014) 

   Univ. Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler, Vorsitzender (bis 11.03.2015) 

   Mag. Claudia Badstöber, Stellvertreter (seit 20.03.2015; Mitglied seit 15.08.2014) 

   Mag. Dr. Karl Heinz Setinek, Stellvertreter (bis 07.08.2014)  

   Mag. Johannes Wolf 

   Dr. Franz Jakob (bis 15.08.2014) 

      

Geschäftsführung  MMag. Silvia Wagner (seit 02.04.2015) 

   Mag. Peter Reisenhofer (seit 02.04.2015) 

   Mag. Elisabeth Staudner (bis 01.04.2015) 

   MMag. Louis Obrowsky (bis 01.04.2015) 

      

Staatskommissär  Mag. Wolfgang Nitsche  

   HR Mag. Maria Hacker-Ostermann  

      

Depotbank  SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien  

      

Fondsmanager  SKANDIA INVEST SERVICE GmbH  

      

Bankprüfer  KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  

   Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH  

   Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.  

   BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  

      

      
  
  
  
  

Angaben zur Vergütung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG 
  
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen 
  
Fixe: EUR 914.611 
Variable: EUR 63.050 
  
Anzahl der Mitarbeiter 12 (11,43 Vollzeitäquivalent) per 31.12.2014, 
davon Begünstigte gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG: 5 per 31.12.2014. 
  
Gesamtsumme der Vergütungen an die Führungskräfte gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG 
  
EUR 292.527 
  
Gesamtsumme der Vergütungen an die sonstigen Risikoträger (Identified Staff) gemäß 
§ 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG 
  
EUR 306.268 
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RECHENSCHAFTSBERICHT 
des Skandia-TOP-konservativ Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 
InvFG 2011 für das Rechnungsjahr vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015  
  
Sehr geehrter Anteilsinhaber, 
  
die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Bericht des Skandia-TOP-konservativ über das 
abgelaufene Rechnungsjahr vor. 
  
Seit 01.09.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Rechenschaftsbericht 
genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich in der Regel auf das  
neue InvFG 2011. Allfällig noch bestehende Verweise auf das bis dahin gültige InvFG 1993 werden ab 
01.09.2011 wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt. Dies gilt 
insbesondere für Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden 
Rechtslage genehmigt wurden. 
 
  

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre  
  
    Thesaurierungsfonds   
    AT0000746508    
  Fondsver- Errechneter Zur Thesau- Auszah- Wertent- 
  mögen gesamt Wert je rierung ver- lung gem. wicklung 
    Thesaurie- wendeter § 58 Abs. 2 (Performance) 
    rungsanteil Ertrag InvFG 2011 in %  

31.07.2015  21.735.020,13  133,49  1,58  0,28  4,26  

31.07.2014  18.253.188,07  128,86  5,45  0,84  5,02  

31.07.2013 16.871.037,84 123,00 0,90 0,30 1,41 

31.07.2012 17.029.205,38 121,29 0,00 0,00 4,75 

31.07.2011 17.714.758,39 116,37 1,64 0,55 1,96 

  
  

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens 
  
2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) 
  
Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:  
pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages 
      

 

  Thesaurierungsanteil 
AT0000746508  

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres 128,86  
Auszahlung (KESt) am 28.11.2014 (entspricht 0,0065 Anteilen) 

1) 0,84  
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres 133,49  
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile 134,35  
    
Nettoertrag pro Anteil 5,49  
    
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr 4,26 % 
  
  
1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil ( AT0000746508 ) am 28.11.2014 EUR 129,87  
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2.2. Fondsergebnis  in EUR  
 
a) Realisiertes Fondsergebnis       
        
Ordentliches Fondsergebnis       
        
Erträge (ohne Kursergebnis)       
Zinsenerträge   174.830,11    
Dividendenerträge   32.149,31   206.979,42 
        
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)      -34,40  
        
Aufwendungen        
Vergütung an die KAG -296.025,41      
abzüglich Verwaltungskostenrückvergütung aus SF 

2) 39.139,95  -256.885,46    
Sonstige Verwaltungsaufwendungen       
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -5.212,29      
Publizitätskosten -333,06      
Wertpapierdepotgebühren -7.987,75  -13.533,10  -270.418,56  
        
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)    -63.473,54  
        
Realisiertes Kursergebnis 

3) 4)       
Realisierte Gewinne   555.098,18    
Realisierte Verluste   -211.748,28    
        
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)   343.349,90  
        
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)   279.876,36  
        
        
b) Nicht realisiertes Kursergebnis 

3) 4)       
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses     479.926,41  
        
Ergebnis des Rechnungsjahres     759.802,77  
        
        
c) Ertragsausgleich       
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres   23.193,53    
Ertragsausgleich     23.193,53  
        
Fondsergebnis gesamt 

5)     782.996,30  
  
  
2) Rückvergütungen werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen weitergeleitet.  
3) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten 

Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr. 
4) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht 

realisierten Kursergebnisses): EUR 823.276,31.  
5) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 3.737,80.  

 
  
Aufgrund der Fonds-Melde-Verordnung 2015 wurde eine Änderung des Ausweises von Erträgen aus 
ausländischen Subfonds vorgenommen. Diese hat keine Auswirkungen auf den Rechenwert des 
Fonds.  
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2.3. Entwicklung des Fondsvermögens  in EUR  
  
Fondsvermögen am Beginn d. Rechnungsjahres 

6)   18.253.188,07  
      
Auszahlung      
      
Auszahlung am 28.11.2014        
(für Thesaurierungsanteile AT0000746508 ) -120.224,16    
    -120.224,16  
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen     
      
Ausgabe von Anteilen 4.497.462,87    
Rücknahme von Anteilen -1.655.209,42    
Ertragsausgleich -23.193,53    
    2.819.059,92  
      
Fondsergebnis gesamt   782.996,30  
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)     

    
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 

7)   21.735.020,13  
  
  
6) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:   141.650 Thesaurierungsanteile ( AT0000746508 )  
7) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:   162.825 Thesaurierungsanteile ( AT0000746508 )  

  
  
Auszahlung ( AT0000746508 ) 
  
Die Auszahlung von EUR 0,28 je Thesaurierungsanteil wird ab 30. November 2015 gegen Einziehung 
des Ertragsscheines Nr. 16 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.  
  
Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von 
EUR 0,28 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine 
Befreiungsgründe vorliegen. 
  
  
Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils 
verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,09 % und 2 % 
per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine 
Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.  
  
 
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach 
  
  
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente 
 
Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu 
Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte 
Zinszahlungen getauscht werden. 
Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente 
eingesetzt. 
  
 
Die Semper Constantia Invest GmbH berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen 
Investmentfondsindustrie 2012. 
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3. Finanzmärkte 
  
Im dritten Quartal 2014 wurden die Kapitalmärkte hauptsächlich von den Zentralbanken beherrscht. In 
den USA sorgten sich Anleger aufgrund besserer Konjunkturdaten vor einer früher als erwarteten 
Leitzinserhöhung durch die dortige Notenbank. In Europa hingegen senkte die EZB abermals  ihren 
Leitzinssatz, was den Aktienkursen kurzzeitig Auftrieb verlieh. In China beschloss die Zentralbank, die 
schleppende Konjunktur im Land mit einer Geldspritze anzukurbeln. Der amerikanische S&P 500 
hingegen durchbrach erstmals die 2000-Punkte Marke. EZB Chef Draghi zeigte sich zunehmend 
besorgt um die nochmals gesunkenen Inflationserwartungen für die Währungsunion. Die Märkte 
reagierten mit Spekulationen über weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen. 
 
Die weltweiten Aktienmärkte schwankten im letzten Quartal des Jahres 2014 teils sehr stark, legten 
aber insgesamt zu. Aufgrund der weiteren Euro-Abwertung gegenüber dem US-Dollar verzeichneten 
vor allem Anleger mit internationaler Ausrichtung teils stattliche Erträge: der amerikanische S&P 500 
legte in Euro gerechnet um über 9 % zu. Aktien aus der Eurozone sowie aus den Schwellenländern 
schlossen hingegen im Minus. Mitentscheidend dafür waren die langsame aber unaufhaltsame 
Verbesserung der US-Konjunktur, die im Gegensatz dazu enttäuschende wirtschaftliche Entwicklung 
in der Eurozone und auch der Ölpreisverfall, der die Stimmung hinsichtlich einiger Schwellenmärkte 
belastete. An den Rentenmärkten sanken die Renditen nochmals. Die recht starken Bewegungen vor 
allem bei Staatsanleihen aus der Eurozone waren auch auf die Erwartungen einer niedrigeren 
weltweiten Inflation als Folge des Ölpreisverfalls zurückzuführen. Im vierten Quartal gingen die Preise 
für Energierohstoffe insgesamt um über 35 % zurück. 
 
Im ersten Quartal 2015 legten die Aktienmärkte deutlich zu und erreichten vielerorts neue historische 
Höchststände. Angetrieben von einer lockeren Geldpolitik der jeweiligen Notenbanken gehörten 
europäische und japanische Aktien zu den Gewinnern. Die Sorgen um einen möglichen Austritts 
Griechenlands aus der Eurozone wichen einer positiveren Stimmung aufgrund besserer 
Konjunkturdaten. Der Abwärtstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar schwächte sich deutlich ab.  
 
Nach einem weitgehend positiven Monat April begann der Mai 2015 mit einer deutlichen Korrektur an 
den europäischen Anleihemärkten. Die Renditen deutscher Bundesanleihen verharrten zuvor für 
einige Monate auf sehr niedrigen Niveaus. Die sich verbessernden Konjunkturaussichten für die 
Eurozone, steigende Inflationserwartungen gepaart mit einer angespannten Liquiditätslage an den 
Rentenmärkten setzte jedoch eine heftige Gegenbewegung in Gang. Die europäische Zentralbank 
sorgte mit ihren Äußerungen zum Anleihekaufprogramm dann zum Monatsende für etwas 
Beruhigung.  Die Volatilität an den Anleihemärkten bremste die Kurszuwächse an den Aktienbörsen.  
 
Im  Juni 2015 kam es an den internationalen Kapitalmärkten zu deutlichen Korrekturen. Belastend 
wirkte die wiederaufgeflammte Krise um Griechenland. Diese Unsicherheit erreichte Ende Juni ihren 
Höhepunkt. Zwar schätzen viele Investoren die Ansteckungsgefahr auf andere Länder als  geringer 
ein als noch im Jahr 2011, jedoch würde der drohende Austritt des Landes aus der Euro-Zone einen 
gefährlichen Präzedenzfall darstellen. Abseits der Lage in Europa sorgten zwei weitere Themen für 
Verunsicherung. In den USA läuft die Wirtschaft immer besser und viele Marktteilnehmer gehen von 
einer Zinserhöhung durch die Notenbank Fed in diesem Herbst aus. In China hingegen waren Anleger 
in den vergangenen Wochen alles andere als zurückhaltend. Ein wahrer Kaufrausch von 
Privatanlegern verhalf dem Kursbarometer an der Aktienbörse in Shanghai zu einem Höhenflug,  der 
jedoch nur kurze Zeit später drehte und die Kurse endeten im Juni dort, wo sie im April begonnen 
hatten. Auf der Rentenseite führte die enorme Schwankungsbreite an den europäischen 
Rentenmärkten zur allgemeinen Verunsicherung an den Börsen. 
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4. Anlagepolitik 
 
Bei diesem gemischten Dachfonds steht die Sicherheit der Anlage im Vordergrund. Die Veranlagung 
erfolgt größtenteils in Fonds, deren Vermögen überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren guter 
Bonität investiert wird. Ein Teil des Dachfonds wird in Aktienfonds veranlagt. Bei den Währungen wird 
vor allem in Euro angelegt. Die Beimischung von Alternativen Investments aus Diversifikationsgründen 
ist möglich. 
 
Im zweiten Halbjahr 2014 wurde die Asset Allocation dahingehend angepasst, dass im dritten Quartal 
die Anleihenquote mehr mit Fonds mit Total Return Ansatz bestückt wurde. Außerdem wurden 
Umschichtungen auf Fondsebene durchgeführt.   
 
Im ersten Halbjahr 2015 wurden global ausgerichtete Anleihenfonds und Wandelanleihenfonds 
reduziert und High Yield Anleihenfonds und Fonds mit Total Return Ansatz aufgestockt.   
 
 
Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse 
bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können 
(Bewertungsrisiko)". 
 
 
 

5. Zusammensetzung des Fondsvermögens 
  

WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 
      31.07.2015  ZUGÄNGE ABGÄNGE   IN EUR  AM FONDS- 
      STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM     VERMÖGEN 
  
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere  
  
Investmentfonds  
db x-tr.EURO STOXX 50 DR UCITS ETF (EUR) 1C-T  LU0380865021  EUR  36.365  8.523  0  46,2236  1.680.921,21  7,73  
BlackRock Gl.Fds. - Euro Bond Fund D2-Thes.  LU0297941469  EUR  76.887  36.511  0  28,3000  2.175.902,10  10,01  
BlackRock Gl.Fds. - Short Duration Bd.(Euro) A2-Th  LU0093503810  EUR  90.585  6.915  15.047  15,8800  1.438.489,80  6,62  
BNY Mellon Global Funds - Em.Markets Debt Loc.Curr  IE00B11YFJ18  EUR  995.604  101.583  289.684  1,2100  1.204.680,84  5,54  
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund Y  LU0346390197  EUR  158.579  70.415  0  15,1000  2.394.542,90  11,02  
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund Y  LU0346390270  EUR  28.363  0  0  19,3100  547.689,53  2,52  
INVESCO Balanced-Risk Allocation Fund C-Thes.  LU0432616810  EUR  38.174  38.174  0  15,6800  598.568,32  2,75  
INVESCO Pan European Structured Equity Fund C-Thes  LU0119753134  EUR  43.524  20.101  0  19,3200  840.883,68  3,87  
JPMorgan Funds - Global Convertibles EUR  LU0973523722  EUR  15.544  1.807  6.382  111,0100  1.725.539,44  7,94  
JPMorgan I. - Global High Yield Bond C-Thes.  LU0108416313  EUR  3.604  3.604  0  224,8800  810.467,52  3,73  
M & G Optimal Income Fund  GB00B1VMD022  EUR  52.997  52.997  0  19,2235  1.018.787,83  4,69  
March International The Family Business Fund A Th.  LU0701410861  EUR  29.713  44.855  15.142  13,5598  402.902,34  1,85  
Old M.-European Best Ideas Fund (EUR) A-T  IE00B2Q0GR60  EUR  47.565  22.524  0  17,7810  845.753,27  3,89  
Old M.-Total Return USD Bond Fund (EUR) Hed.A-T  IE00B553LK51  EUR  164.945  65.812  0  11,1298  1.835.804,86  8,45  
RP Vega IL  DE000A1JSUA7  EUR  4.916  1.624  0  110,5800  543.611,28  2,50  
Salus Alpha Directional Markets Thesaurierer  AT0000A0BJZ6  EUR  4.177  0  1.937  95,8600  400.407,22  1,84  
                     18.464.952,14  84,95  
Old M.-Newton Global Higher Income  GB00B8T3KF04  GBP  279.985  279.985  438.772  1,0370  414.186,09  1,91  
                     414.186,09  1,91  
Old M.-Emerging Market Debt Fund (USD) A-T  IE0034004030  USD  97.712  17.886  0  20,2543  1.806.561,53  8,31  
                     1.806.561,53  8,31  
  
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere              EUR  20.685.699,76  95,17  
  
  
Summe Wertpapiervermögen              EUR  20.685.699,76  95,17  
  
  
Bankguthaben  
  
EUR-Guthaben Kontokorrent  
      EUR  1.082.299,19           1.082.299,19  4,98  
  
Summe der Bankguthaben              EUR  1.082.299,19  4,98  
  
  
Sonstige Vermögensgegenstände  
  
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen  
      EUR  -31,56           -31,56  0,00  
Verwaltungsgebühren  
      EUR  -27.061,12           -27.061,12  -0,12  
Depotgebühren  
      EUR  -673,85           -673,85  0,00  
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren  
      EUR  -5.212,29           -5.212,29  -0,02  
  
Summe sonstige Vermögensgegenstände              EUR  -32.978,82  -0,15  
  
  
FONDSVERMÖGEN              EUR  21.735.020,13  100,00  
  
  
Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000746508          EUR  133,49    
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000746508          STK 162.825    
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Umrechnungskurse/Devisenkurse 
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.07.2015 in EUR umgerechnet: 
  
Währung Einheiten Kurs     
US Dollar  1 EUR = 1,09550  USD    
Britische Pfund  1 EUR = 0,70100  GBP    
  
  
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds 
einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist 
aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und 
Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, 
Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu 
ermitteln. 
  
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: 
  

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten 
Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten 
verfügbaren Kurses ermittelt. 

  
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert 

oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an 
einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen 
Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder 
alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte 
Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 

  
  
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:  

WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR.         WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE 
              ZUGÄNGE ABGÄNGE 
  
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere  
  
Investmentfonds  
D & R Best-of-Two Classic I  DE000A0M2H54          EUR  0  4.194  
Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fund (EUR) Y-T  LU0346388290          EUR  0  26.607  
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A  LU0294219869          EUR  0  25.668  
JPMorgan Funds - Income Opportunity Fund C  LU0289472085          EUR  0  16.060  
M & G Global Dividend Fund C Thes.  GB00B39R2T55          EUR  0  35.126  
  
  
Wien, am 3. November 2015  
Semper Constantia Invest GmbH  
  
  
Mag. Peter Reisenhofer  MMag. Silvia Wagner  
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6. Bestätigungsvermerk 
*)
  

  
Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht zum 31. Juli 2015 der Semper Constantia Invest 
GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten "Skandia-TOP-konservativ", Miteigentumsfonds gemäß § 2 
Abs. 1 und 2 InvFG 2011, über das Rechnungsjahr vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 unter 
Einbeziehung der Buchführung geprüft. 
  
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Rechenschaftsbericht, die Verwaltung des 
Sondervermögens und für die Buchführung 
  
Die gesetzlichen Vertreter der Verwaltungsgesellschaft resp der Depotbank sind für die Buchführung, 
die Bewertung des Sondervermögens, die Berechnung von Abzugsteuern, die Aufstellung des 
Rechenschaftsberichtes sowie die Verwaltung des Sondervermögens, jeweils nach den Vorschriften 
des Investmentfondsgesetzes, den ergänzenden Regelungen in den Fondsbestimmungen und den 
steuerlichen Vorschriften, verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und 
Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Erfassung und Bewertung des 
Sondervermögens sowie die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes von Bedeutung ist, damit dieser 
frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bewertungsmethoden; die 
Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen 
angemessen erscheinen. 
  
Verantwortung des Bankprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen 
Prüfung des Rechenschaftsberichts 
  
Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Rechenschaftsbericht 
auf der Grundlage unserer Prüfung. 
  
Wir haben unsere Prüfung gemäß § 49 Abs 5 Investmentfondsgesetz unter Beachtung der in 
Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 
durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so 
planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, 
ob der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. 
  
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von 
Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht. Die 
Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Bankprüfers unter 
Berücksichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, 
sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme der 
Risikoeinschätzung berücksichtigt der Bankprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die 
Aufstellung des Rechenschaftsberichtes sowie die Bewertung des Sondervermögens von Bedeutung 
ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, 
nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die Beurteilung 
der Angemessenheit der angewandten Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern 
vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des 
Rechenschaftsberichts. 
  
Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, 
sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung darstellt. 
  
Prüfungsurteil 
  
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Rechenschaftsbericht zum 31. Juli 2015 über den  
"Skandia-TOP-konservativ", Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, nach unserer 
Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften.  
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Aussagen zur Beachtung des Investmentfondsgesetzes und der Fondsbestimmungen 
  
Die Prüfung hat sich gemäß § 49 Abs 5 InvFG auch darauf zu erstrecken, ob das Bundesgesetz über 
Investmentfonds (Investmentfondsgesetz) und die Fondsbestimmungen beachtet wurden. Wir haben 
unsere Prüfung nach den oben beschriebenen Grundsätzen so durchgeführt, dass wir uns mit 
hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob die Vorschriften des 
Investmentfondsgesetzes und die Fondsbestimmungen im Wesentlichen beachtet wurden. 
  
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurden die Vorschriften des Bundesgesetzes 
über Investmentfonds (Investmentfondsgesetz) und die Fondsbestimmungen beachtet. 
  
Aussagen zum Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Rechnungsjahres  
  
Die im Rechenschaftsbericht enthaltenen Ausführungen der Geschäftsleitung der 
Verwaltungsgesellschaft über die Tätigkeiten des abgelaufenen Rechnungsjahres wurden von uns 
kritisch durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben 
beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im 
Rahmen der Gesamtdarstellung stehen diese Angaben in Einklang mit den übrigen Ausführungen im 
Rechenschaftsbericht. 
  
Wien, am 3. November 2015  
  
Ernst & Young  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.  
  
  
Mag. Ernst Schönhuber e.h.  ppa MMag. Roland Unterweger e.h.  
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer  
  
*)Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) 
Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der 
Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden. 
  



11 
 

Steuerliche Behandlung des Skandia-TOP-konservativ  
  

 
AT0000746508  
  
Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,28 je 
Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. 
  
  
Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich. 
  

 
Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die 
Detailangaben dazu sind unter www.semperconstantia.at abrufbar. 
  
 
 

http://www.semperconstantia.at/
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Skandia-TOP-konservativ 
(Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG) 

 
Allgemeine Fondsbestimmungen 

Zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anteilinhabern und der Semper Constantia Invest 
GmbH*) (nachstehend “Kapitalanlagegesellschaft“ genannt) für den von der Kapitalanlagegesellschaft 

verwalteten Kapitalanlagefonds, die nur in Verbindung mit den für den jeweiligen Kapitalanlagefonds 
aufgestellten besonderen Fondsbestimmungen gelten: 
 
§ 1 Grundlagen 

Die Kapitalanlagegesellschaft unterliegt den Vorschriften des österreichischen Investmentfondsgesetzes 
1993 in der jeweils geltenden Fassung (nachstehend „InvFG“ genannt). 
 
§ 2 Miteigentumsanteile 

1. Das Miteigentum an den zum Kapitalanlagefonds gehörigen Vermögenswerten ist in gleiche 
Miteigentumsanteile zerlegt. 
Die Anzahl der Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt. 

2. Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert. 
Nach Maßgabe der besonderen Fondsbestimmungen können die Anteilscheine in mehreren 
Anteilscheingattungen ausgegeben werden. 
Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 Depotgesetz in der jeweils geltenden Fassung) 
und/oder in effektiven Stücken dargestellt. 

3. Jeder Erwerber eines Anteilscheines erwirbt in der Höhe der darin verbrieften Miteigentumsanteile 
Miteigentum an sämtlichen Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds. Jeder Erwerber eines Anteiles 
an einer Sammelurkunde erwirbt in der Höhe seines Anteiles an den in der Sammelurkunde 
verbrieften Miteigentumsanteilen Miteigentum an sämtlichen Vermögenswerten des 
Kapitalanlagefonds. 

4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen 
(splitten) und zusätzliche Anteilscheine an die Anteilinhaber ausgeben oder die alten Anteilscheine in 
neue umtauschen, wenn sie zufolge der Höhe des errechneten Anteilwertes (§ 6) eine Teilung der 
Miteigentumsanteile als im Interesse der Miteigentümer gelegen erachtet. 

 
§ 3 Anteilscheine und Sammelurkunden 

1. Die Anteilscheine lauten auf Inhaber. 
2. Die Sammelurkunden sowie die effektiven Stücke sind von der Kapitalanlagegesellschaft zu 

unterzeichnen. § 13 Aktiengesetz ist sinngemäß anzuwenden. Die Anteilscheine haben die 
handschriftliche Unterfertigung eines Geschäftsleiters und eines weiteren Geschäftsleiters oder 
Prokuristen der Kapitalanlagegesellschaft zu tragen. 

 
§ 4 Verwaltung des Kapitalanlagefonds 

1. Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, über die Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds zu 
verfügen und die Rechte aus diesen Vermögenswerten auszuüben. Sie handelt hierbei im eigenen 
Namen für Rechnung der Anteilinhaber. Sie hat die Interessen der Anteilinhaber und die Integrität des 
Marktes zu wahren, die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters im Sinne des 
§ 84 Abs. 1 Aktiengesetz anzuwenden und die Bestimmungen des InvFG sowie die 
Fondsbestimmungen einzuhalten. 
Die Kapitalanlagegesellschaft kann sich bei der Verwaltung des Kapitalanlagefonds Dritter bedienen 
und diesen auch das Recht überlassen, im Namen der Kapitalanlagegesellschaft oder im eigenen 
Namen für Rechnung der Anteilinhaber über die Vermögenswerte zu verfügen. 

2. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds weder Gelddarlehen 
gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen. 

3. Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds dürfen außer in den – laut den besonderen 
Fondsbestimmungen – vorgesehenen Fällen nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung 
übereignet oder abgetreten werden. 

4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds keine Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente oder andere Finanzanlagen gemäß §§ 20 und 21 InvFG verkaufen, die im 
Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Fondsvermögen gehören. 

 
§ 5 Depotbank 

Die im Sinne des § 23 InvFG bestellte Depotbank (§ 13) führt die Depots und Konten des 
Kapitalanlagefonds und übt alle übrigen ihr im InvFG sowie in den Fondsbestimmungen übertragenen 
Funktionen aus. 
 
 
 
*) Namensänderung von CPB Kapitalanlage GmbH auf Semper Constantia Invest GmbH per 23.7.2010. 
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§ 6 Ausgabepreis und Anteilswert 

1. Die Depotbank hat den Wert eines Anteils (Anteilswert) für jede Anteilscheingattung jedes Mal dann 
zu errechnen und den Ausgabepreis und Rücknahmepreis (§ 7) zu veröffentlichen, wenn eine 
Ausgabe oder eine Rücknahme der Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal im Monat. 
Der Wert eines Anteils ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds 
einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist 
aufgrund der jeweiligen Kurswerte, der zu ihm gehörigen Wertpapiere und Bezugsrechte zuzüglich 
des Wertes der  zum Kapitalanlagefonds gehörenden Geldmarktinstrumente und Finanzanlagen, 
Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte, abzüglich Verbindlichkeiten, von der 
Depotbank zu ermitteln. 
Der Ermittlung der Kurswerte werden die letztbekannten Börsekurse bzw. Preisfeststellungen 
zugrundegelegt. 

2. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil zur 
Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft. Der sich ergebende Preis wird aufgerundet. Die Höhe 
dieses Aufschlages bzw. der Rundung ist in den besonderen Fondsbestimmungen (§ 25) angeführt. 

3. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung in der 
Investmentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Börse und/oder in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung mit Erscheinungsort im Inland veröffentlicht.  

 
§ 7 Rücknahme 

1. Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Kapitalanlagefonds zum jeweiligen 
Rücknahmepreis auszuzahlen, und zwar gegebenenfalls gegen Rückgabe des Anteilscheines, der 
noch nicht fälligen Erträgnisscheine und des Erneuerungsscheines. 

2. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Wert eines Anteiles, abzüglich eines Abschlags und/oder 
einer Abrundung, soweit dies in den besonderen Fondsbestimmungen (§ 25) angeführt ist. Die 
Auszahlung des Rücknahmepreises sowie die Errechnung und Veröffentlichung des 
Rücknahmepreises gemäß § 6  kann unter gleichzeitiger Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht 
vorübergehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds sowie 
vom Eingang des Verwertungserlöses abhängig gemacht werden, wenn außergewöhnliche Umstände 
vorliegen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interessen der Anteilinhaber erforderlich 
erscheinen lassen.  
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Kapitalanlagefonds 5 v.H. oder mehr seines 
Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, deren Bewertungskurse aufgrund der politischen 
oder wirtschaftlichen Situationen  ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den 
tatsächlichen Werten entsprechen. 

 
§ 8 Rechnungslegung 

1. Innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres des Kapitalanlagefonds veröffentlicht 
die Kapitalanlagegesellschaft einen gemäß § 12 InvFG erstellten Rechenschaftsbericht.  

2. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten sechs Monate des Rechnungsjahres des 
Kapitalanlagefonds veröffentlicht die Kapitalanlagegesellschaft einen gemäß § 12 InvFG erstellten 
Halbjahresbericht. 

3. Der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht werden in der Kapitalanlagegesellschaft und in 
der Depotbank zur Einsicht aufgelegt. 

 
§ 9 Behebungszeit für Erträgnisanteile 

Der Anspruch der Anteilinhaber auf Herausgabe der Erträgnisanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. 
Solche Erträgnisanteile sind nach Ablauf der Frist als Erträgnisse des Kapitalanlagefonds zu behandeln.  
 
§ 10 Veröffentlichung 

Auf alle die Anteilscheine betreffenden Veröffentlichungen – ausgenommen die Verlautbarung der gemäß 
§ 6 ermittelten Werte – findet § 10 Kapitalmarktgesetz Anwendung. Die Veröffentlichung erfolgt entweder 
durch 

 vollständigen Abdruck im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder 

 indem Exemplare dieser Veröffentlichung in der Kapitalanlagegesellschaft und den Zahlstellen in 
ausreichender Zahl und kostenlos zur Verfügung gestellt werden, und das Erscheinungsdatum und 
die Abholstellen  im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht wurden.  

 
§ 11 Änderung der Fondsbestimmungen 

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Fondsbestimmungen mit Zustimmung des Aufsichtsrates und mit 
Zustimmung der Depotbank ändern. Die Änderung bedarf ferner der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht. 
Die Änderung ist zu veröffentlichen. Sie tritt mit dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, frühestens 
aber drei Monate nach der Veröffentlichung in Kraft. 
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§ 12 Kündigung und Abwicklung 

1. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Verwaltung des Kapitalanlagefonds nach Einholung der 
Bewilligung der Finanzmarktaufsicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs 
Monaten bzw. sofern das Fondsvermögen EUR 370.000 unterschreitet, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10) kündigen.  

2. Endet das Recht der Kapitalanlagegesellschaft zur Verwaltung des Kapitalanlagefonds, so wird die 
Verwaltung  oder Abwicklung nach den diesbezüglichen Bestimmungen des InvFG erfolgen. 

 
§ 12a Zusammenlegung oder Übertragung von Fondsvermögen 

Die Kapitalanlagegesellschaft kann das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds unter Einhaltung von § 3 
Abs. 2 bzw. § 14 Abs. 4 InvFG mit Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds zusammenlegen oder das 
Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds auf Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds übertragen bzw. 
Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds in das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds übernehmen. 
 
 
Besondere Fondsbestimmungen 

 
für den Skandia-TOP-konservativ, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG (nachstehend 

„Kapitalanlagefonds“). 
 
Der Kapitalanlagefonds entspricht der Richtlinie 85/611/EWG. 
 
§ 13 Depotbank 
Depotbank ist die SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT*), Wien 

 
§ 14 Zahl- und Einreichstellen, Anteilscheine 

1. Zahl- und Einreichstelle für die Anteilscheine und Erträgnisscheine ist die SEMPER CONSTANTIA 
PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT*), Wien 

2. Für den Kapitalanlagefonds werden sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch 
Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug und zwar jeweils über einen Anteil oder Bruchteile 
davon ausgegeben. 
Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Abzug 
über jeweils einen Anteil oder Bruchteile davon auszugeben. 
Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden und nach Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft in 
effektiven Stücken dargestellt. 

3. Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt werden, erfolgt die Gutschrift der 
Ausschüttungen gemäß § 28 bzw. der Auszahlungen gemäß § 29 durch das jeweils für den 
Anteilinhaber depotführende Kreditinstitut. 

 
§ 15 Veranlagungsinstrumente und –grundsätze 

1. Für den Kapitalanlagefonds dürfen nach Maßgabe der §§ 4, 20, 20b und 21 InvFG und der §§ 16ff der 
Fondsbestimmungen alle Arten von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und anderen liquiden 
Finanzanlagen erworben werden, sofern dadurch dem Grundsatz der Risikostreuung Rechnung 
getragen wird und die berechtigten Interessen der Anteilinhaber nicht verletzt werden. 

2. Für den Kapitalanlagefonds werden die verschiedenen Vermögenswerte nach folgenden 
Veranlagungsgrundsätzen ausgewählt:  

 Wertpapiere 

Die Veranlagung des Wertpapiervermögens erfolgt ausschließlich über Anteile an Kapitalanlagefonds 
gemäß § 17. Für den Kapitalanlagefonds werden indirekt über andere Kapitalanlagefonds bis zu 30 v. H. 
Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben. 
Indirekt über andere Kapitalanlagefonds werden mindestens 70 v. H. des Fondsvermögens 
Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel gemeinsam mit derartigen Wertpapieren, die 
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr aufweisen, erworben. 
Einzeltitel dürfen für den Kapitalanlagefonds nicht erworben werden. 

 Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumente dürfen für den Kapitalanlagefonds erworben werden. 

 Anteile an Kapitalanlagefonds  

Für den Kapitalanlagefonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer 
Kapitalanlagefonds gemäß § 17 dieser Fondsbestimmungen erworben werden, die ihrerseits direkt oder 
indirekt überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen 
Unternehmen, Geldmarktinstrumenten sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel 
investieren, vorbehaltlich der oben unter „Wertpapiere“ und „Geldmarktinstrumente“ beschriebenen 
Bestimmungen. 
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 Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Der Kapitalanlagefonds kann im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportefeuilles oder zur Minderung 
des Einflusses von möglichen Kursrückgängen bei Wertpapieren einen Anteil bis zu 100 v.H. des 
Fondsvermögens an Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten  
aufweisen. 

 derivative Instrumente (einschließlich OTC-Derivative) 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. 
3. Werden für den Kapitalanlagefonds Wertpapiere und Geldmarktinstrumente  erworben in die ein 

Derivat eingebettet ist, so hat dies die Kapitalanlagegesellschaft hinsichtlich der Einhaltung der §§ 19 
und 19a zu berücksichtigen. Anlagen eines Kapitalanlagefonds in indexbasierten Derivaten werden 
bei den Anlagegrenzen des § 20 Abs. 3 Z. 5, 6, 7 und 8d InvFG nicht berücksichtigt.  

4. Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf 
solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des 
Fondsvermögens zulässig. 

5. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen 
Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert 
werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens 
in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben 
Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. 

 
§ 16 Börsen und organisierte Märkte 

nicht anwendbar  
 
§ 17 Anteile an Kapitalanlagefonds 

1. Anteile an Kapitalanlagefonds (=Kapitalanlagefonds und Investmentgesellschaften offenen Typs), 
welche die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen (OGAW), dürfen erworben werden, 
sofern diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer 
Kapitalanlagefonds investieren. 

2. Nicht anwendbar 
3. Für den Kapitalanlagefonds dürfen auch Anteile an Kapitalanlagefonds erworben werden, die 

unmittelbar oder mittelbar von derselben Kapitalanlagegesellschaft oder von einer Gesellschaft 
verwaltet werden, mit der die Kapitalanlagegesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

4. Anteile an ein und demselben Kapitalanlagefonds dürfen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens 
erworben werden. 

 
§ 18 Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit 
einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten 
und das Bankguthaben ist der Höhe nach nicht begrenzt.  
 
§ 19 Derivate 

1. Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), einschließlich 
gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente erworben werden, die an einem der im Anhang 
genannten Märkten gehandelt werden, wenn es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente und andere liquide Finanzanlagen im Sinne des § 15 oder um Finanzindizes, 
Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der Kapitalanlagefonds gemäß seinen 
Veranlagungsgrundsätzen (§ 15) investieren darf. 

2. Das mit den Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens 
nicht überschreiten. Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das 
Ausfallsrisiko, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. 

3. Der Kapitalanlagefonds darf als Teil seiner Anlagestrategie Derivate innerhalb der in § 20 Abs. 3 Z 5, 
6, 7, 8a und 8d InvFG festgelegten Grenzen erwerben, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte diese 
Anlagegrenzen nicht überschreitet. 

 
§ 19a OTC-Derivate 

1. Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse 
gehandelt werden (OTC-Derivate), nach Maßgabe der Beschränkungen des § 15 erworben werden, 
sofern  

a) es sich bei den Basiswerten um solche gemäß § 19 Z 1 handelt, 
b) die Gegenparteien einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind die von der 

Finanzmarktaufsicht zugelassen wurden, 
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c) die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis 
unterliegen und jederzeit auf Initiative des Kapitalanlagefonds zum angemessenen 
Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können 
und 

d) diese innerhalb der in § 20 Abs.3 Z.5, 6, 7, 8a und 8d InvFG festgelegten Grenzen 
veranlagt werden und das Gesamtrisiko der Basiswerte diese Anlagegrenzen nicht 
überschreitet. 

2. Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines Kapitalanlagefonds mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze 
nicht überschreiten: 

a) wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut ist, 10 v.H. des Fondsvermögens, 
b) ansonsten 5 v.H. des Fondsvermögens. 

 
§ 20 Kreditaufnahme 

Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des Kapitalanlagefonds kurzfristige Kredite bis zur Höhe 
von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen. 
 
§ 21 Pensionsgeschäfte 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Kapitalanlagefonds innerhalb der 
Veranlagungsgrenzen des InvFG Vermögensgegenstände mit der Verpflichtung des Verkäufers, diese 
Vermögensgegenstände zu einem im vorhinein bestimmten Zeitpunkt und zu einem im vorhinein 
bestimmten Preis zurückzunehmen, für das Fondsvermögen zu kaufen. 
 
§ 22 Zinsswaps 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des InvFG berechtigt, zur 
Absicherung von Vermögensgegenständen des Fondsvermögens variable Zinsansprüche in 
festverzinsliche Zinsansprüche oder festverzinsliche Zinsansprüche in variable Zinsansprüche zu 
tauschen, soweit den zu leistenden Zinszahlungen gleichartige Zinsansprüche aus 
Vermögensgegenständen des Fondsvermögens gegenüberstehen. 
 
§ 23 Devisenswaps 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des InvFG berechtigt, 
Vermögensgegenstände des Fondsvermögens gegen Vermögensgegenstände, die auf eine andere 
Währung lauten, zu tauschen. 
 
§ 24 Wertpapierleihe 

nicht anwendbar 
 
§ 25 Ausgabepreis und Rücknahmepreis 

Die Berechnung des Anteilwertes gemäß § 6 erfolgt in EUR. 
Der Ausgabeaufschlag zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft beträgt bis zu 5,6 v.H. Für die 
Ermittlung des Ausgabepreises wird der sich ergebende Betrag auf die nächsten 10 Cent aufgerundet.  
Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilwert abgerundet auf die nächsten 10 Cent.  
Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich beschränkt, die Kapitalanlagegesellschaft behält sich jedoch vor, 
die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 
 
§ 26 Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr des Kapitalanlagefonds ist die Zeit vom 1. August bis zum 31. Juli des nächsten 
Kalenderjahres. 
 
§ 27 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen 

Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer 
Höhe von 1,50 v.H. des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.  
Die Kapitalanlagegesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen 
Aufwendungen wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffentlichungen, Depotgebühren, Prüfungs-, 
Beratungs- und Abschlusskosten. 
 
§ 28 Verwendung der Erträgnisse bei Ausschüttungsanteilscheinen 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse sind nach Deckung der Kosten, soweit es 
sich um Zinsen und Dividenden handelt, zur Gänze, soweit es sich um Gewinne aus der Veräußerung von 
Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds einschlie0lich von Bezugsrechten handelt, nach dem Ermessen 
der Kapitalanlagegesellschaft an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab dem folgenden 
Rechnungsjahres gegebenenfalls gegen Einziehung eines Erträgnisscheines auszuschütten, der Rest wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.  
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§ 29 Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Abzug 
(Thesaurierer) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht 
ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab dem folgenden Rechnungsjahr ein gemäß § 13 
3. Satz InvFG ermittelter Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den 
ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu 
verwenden ist. 
 
§ 29a Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Abzug  
(Vollthesaurierer Inlandstranche) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht 
ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß § 13 3. Satz InvFG vorgenommen. Der für das 
Unterbleiben der KESt Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß § 13 3. Satz InvFG maßgebliche 
Zeitpunkt ist jeweils 4 Monate nach Rechenjahrende. 
Die Kapitalanlagegesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden 
Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden 
können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei 
denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 Z. 5 des Einkommensteuergesetzes vorliegen. 
Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß § 13 3. Satz InvFG 
ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.  
 
§ 30 Abwicklung 

Vom Nettoabwicklungserlös erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens. 
 
 

Anhang zu § 19 
 
Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten 
 
1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR 
 
Nach Artikel 16 der Richtlinie 93/22/EWG (Wertpapierdienstleistungsrichtlinie) muss jeder Mitgliedstaat ein aktuelles 
Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission zu übermitteln. 
Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten 
geregelten Märkte zu veröffentlichen.  

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten 

Märkte “größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines 

Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen 

Internetsite zugänglich machen. 
 

Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 
 

http://www.fma.gv.at/de/fma/markttei/wertpapi/emittent/emittent.htm 
 
im „Verzeichnis der Geregelten Märkte (pdf)“. 
 
 Polen:   Warschau 
 Slowakische Republik: Bratislava, RM-System Slovakia und Bratislava Options Exchange- 
    BOB 
 Slowenien:  Laibach (Ljubljana) 
 Tschechische Republik: Prag 
 Ungarn:   Budapest 
 Estland:   Tallinn 
 
2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 
 
2.1 Bosnien Herzegovina: Sarajevo 
2.2 Republik Srpska, BiH

1)
: Banja Luka 

2.3 Kroatien:   Zagreb 
2.4 Schweiz:   SWX Swiss-Exchange 
2.5 Serbien und Montenegro: Belgrad 
2.6 Türkei:   Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 
 
1)
 „BiH“ ist die offizielle Abkürzung von „Bosnia i Herzegovina“. 

 
3. Börsen in außereuropäischen Ländern 

 
3.1 Australien:  Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 
3.2 Argentinien:  Buenos Aires 
3.3 Brasilien:   Rio de Janeiro, Sao Paulo 

http://www.fma.gv.at/de/fma/markttei/wertpapi/emittent/emittent.htm
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3.4 Chile:   Santiago 
3.5 Hongkong:  Hongkong Stock Exchange 
3.6 Indien:   Bombay 
3.7 Indonesien:  Jakarta 
3.8. Israel:   Tel Aviv 
3.9 Japan:   Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 
3.10 Kanada:   Toronto, Vancouver, Montreal 
3.11 Korea:   Seoul 
3.12 Malaysia:   Kuala Lumpur 
3.13 Mexiko:   Mexiko City 
3.14 Neuseeland:  Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 
3.15 Philippinen:  Manila 
3.16 Singapur:   Singapur Stock Exchange 
3.17 Südafrika:  Johannesburg 
3.18 Taiwan:   Taipei 
3.19 Thailand:   Bangkok 
3.20 USA:   New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock  

Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange,  
San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago,  
Boston, Cincinnati 

3.21 Venezuela:  Caracas 
 
4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
 
4.1 Japan:   Over the Counter Market 
4.2 Kanada:   Over the Counter Market 
4.3 Korea:   Over the Counter Market 
4.4 Schweiz:   SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market  

 der Mitglieder der International Securities Market Association (ISMA), Zürich 
4.5 USA    Over the Counter Market im NASDAQ-System, Over the Counter  

Market (markets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity  
Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market,  
Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the- 
Counter-Market for Agency Mortgage-Backed Securities 

 
5. Börsen mit Futures und Options Märkten 
 
5.1 Argentinien:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
5.2 Australien:  Australian Options Market, Sydney Futures Exchange Limited 
5.3 Brasilien:   Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, 

Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 
5.4 Kanada:   Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 
5.5 Hongkong:  Hong Kong Futures Exchange Ltd. 
5.6 Japan:   Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures  

Exchange, Tokyo Stock Exchange 
5.7 Neuseeland:  New Zealand Futures & Options Exchange 
5.8 Philippinen:  Manila International Futures Exchange 
5.9 Singapur:   Singapore International Monetary Exchange 
5.10 Südafrika:  Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures  

Exchange (SAFEX) 
5.11 Schweiz:   EUREX 
5.12 USA:   American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange,  

Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, 
FINEX, Mid America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, 
Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange,  
New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) 

 

 
 

 


